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Studien und Jxeungsyarianten mitzuwirken und Infor
mationsangebote abzugeben. Über diese Leistungen 
sind Wirtschaftsverträge abzuschließen.

(3) Die Betriebe der Investitionsgüterindustrie, des 
Bauwesens und die wissenschaftlichen Einrichtungen 
sind gemäß den Absätzen I und 2 zum Vertragsabschluß 
verpflichtet, wenn sie als General- oder Hauptauftrag
nehmer für entsprechende Leistungen in der Nomen
klatur der General- und Hauptauftragnehmer erfaßt 
sind oder die Leistung ihrem Produktionsprofil oder 
ihrer Aufgabenstruktur entspricht. Die gleiche Ver
pflichtung obliegt den Betrieben in der weiteren Koope
rationskette.

§ 5

Vertragsinhalt

(1) In dem Vertrag haben die Partner insbesondere 
Festlegungen zu treffen über

— die Art der Leistung,

— die technische, technologische und ökonomische Auf
gabenstellung einschließlich der für die Arbeite- und 
Lebensbedingungen,

— die Termine für die Erbringung der Leistungen des 
Auftragnehmers und der Mitwirkungshandlungen 
des Auftraggebers,

— den Preis und die Preiszu- und -abschläge,

— die Art und Weise der Zusammenarbeit, wie die 
Einbeziehung wissenschaftlicher Einrichtungen zur 
Durchsetzung neuer wissenschaftlich-technischer Er
kenntnisse.

(2) Der Inhalt des Informationsangebotes bestimmt 
sich nach § 5 Abs. 3 der Verordnung vom 12. Oktober 
1971 über die General- und Hauptauftragnehmerschaft 
(GBl. II Nr. 71 S. 609).

3. A b s c h n i t t

. Wirtschaftsverträge 
über die Vorbereitung und Durchführung 

der Investitionen

1. Unterabschnitt

Wirtschaftsverträge 
über die Mitwirkung bei der Vorbereitung 

der Grundsatzentscheidung

§ 6

V ertragsabschluß

Der Investitionsauftraggeber hat auf der Grundlage 
staatlicher Plankennziffem, volkswirtschaftlicher Be
rechnungskennziffern und der Investitionsvorentschei
dung mit den Betrieben der Investitionsgüterindustrie 
und des Bauwesens sowie mit wissenschaftlichen Ein
richtungen, insbesondere mit den in der Investitions
vorentscheidung festgelegten General- oder Hauptauf
tragnehmern, über deren Mitwirkung bei der Vorberei

tung der Grundsatzentscheidung Wirtschaftsverträge 
abzuschließen. Der § 4 Abs. 3 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die Leistungen den staatlichen Plan
kennziffern und volkswirtschaftlichen Berechnungs- 
kennziffem der Betriebe über deren zukünftige Auf
gaben entsprechen und die gesetzlich geforderten wei
teren Voraussetzungen vorliegen müssen.

§ 7

Vertragsinhalt

(1) Der Generalauftragnehmer, die Hauptauftragneh
mer und die übrigen Auftragnehmer sind verpflichtet, 
auf der Grundlage der mit der Investitionsvorentschei
dung festgelegten technischen und ökonomischen Ziel
stellungen sowie der weiteren vorhabenspezifischen An
gaben des Investitionsauftraggebers ein verbindliches 
Angebot abzugeben und im notwendigen Umfang an 
der Erarbeitung weiterer Dokumentationen mitzuwir
ken.

(2) Hinsichtlich der Abgabe verbindlicher Angebote 
haben die Betriebe insbesondere Vereinbarungen zu 
treffen über

— den Inhalt und Umfang des verbindlichen Ange
botes,

— den Termin für die Abgabe des Angebotes,

— den Preis und die Preiszu- und -abschläge,

— die Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers, ins
besondere die Übergabe von Arbeitsunterlagen,

— die Angebotsbindefrist,

— die Mitwirkung des Auftragnehmers an der Prüfung 
des verbindlichen Angebotes und an der Verteidi
gung der Dokumentation zur Grundsatzentscheidung,

— die Schaffung der Voraussetzungen für die Durch
führung der Begutachtung.

Der Inhalt und Umfang des verbindlichen Angebotes 
der General- und Hauptauftragnehmer ergibt sich aus 
§ 6 der Verordnung vom 12. Oktober 1971 über die 
General- und Hauptauftragnehmerschaft.

(3) Die Angebotsbindefrist ist zu vereinbaren. Sie hat 
sich zumindest über den Zeitraum zu erstrecken, in 
dem die Voraussetzungen für den Abschluß von Wirt
schaftsverträgen über die Durchführung der Investition 
geschaffen werden können. Die Angebotsbindefrist der 
Kooperationspartner endet nicht vor Ablauf der für 
den jeweiligen Auftraggeber bestehenden Frist.

(4) Die Angebotsbindefrist endet vor Ablauf der ver
einbarten Frist, wenn für die Investition keine staat
liche Planauflage erteilt wird. Der Investitionsauftrag
geber und die weiteren Auftraggeber in der Koopera
tionskette sind verpflichtet, ihre Auftragnehmer unver
züglich über die Nichterteilung der Plankennziffem zu 
informieren.

(5) Stellt der Auftragnehmer fest, daß die vom Auf
traggeber vorgegebenen Zielstellungen, insbesondere 
die über den Investitionsaufwand, nicht eingehalten 
werden können, so ist er verpflichtet, den Auftrag-


